Vorschriften IKB Ei Alle Gefliigelbetriebe

Rechtliche Hinweise:

Das Zertifizierungssystem IKB Ei wurde mit groRter Sorgfalt und Genauigkeit tibersetzt.
Bei Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der richtigen Ubersetzung, des Inhalts, der
Auslegung und der Funktion des IKB-Ei-Zertifizierungssystem ist in allen Féllen der
niederldndische Originaltext des IKB-Ei- Zertifizierungssystem maRgeblich.

ANHANG 1.2A: IKB EI-VORSCHRIFTEN FUR ALLE GEFLUGELBETRIEBE

Festgestellt CCvD IKB Ei: 18-11-2022 / Starttermin: 03-04-2023

Nr. Vorschrift Interpretation der Vorschrift Nicht zutreffend Gewichtung B (15 Punkte) ic B(5 ick D(-20 Gewichtung KO
Punkte) Punkte plus (Aussetzung)
Wiedererlangung fiir
Vorlegen des Zertifikats)
Al. ALLGEMEINES
Al.l Der Betrieb muss (iber eine nationale Registrierung und/oder EU- NL = KIP-Nummer. Fiir auslandische Betriebe gilt: Registrierungsnummer des Keine oder keine
Registrierung verfuigen, die alle Aktivititen des jeweiligen Betriebs abdeckt.  |jeweiligen Landes, die von der zustandigen Behérde dieses Landes vergeben ordnungsgemaRe
wurde. Diese Registrierung ergibt sich aus der EU-Richtlinie 92/102 (oder deren Registrierung
gesetzlichen Nachfolgeregelung).
Al.2 Die elektrischen Anlagen aller Betriebsgebdude werden regelmaRig auf ihre | * Neue Stdlle mussen vor Inbetriebnahme nach NEN 1010 gepriift werden. Keine Prifung der
Brandsicherheit tiberpriift. « funfjahrliche erneute Priifung (auch fiir bestehende Stélle) durch Agrokeuring elektrischen Anlagen
oder nach NEN 3140 (Achtung: ab 01.01.2020 gesetzlich vorgeschrieben) durchgefiihrt oder nicht
® Ab 2022 ist nur noch eine erneute Prifung nach NEN 3140 oder NTA8220 gemaR der
zuldssig. vorgeschriebenen Norm
Al3 Der Geflugelhalter muss Zwischenflle im eigenen Betrieb so schnell wie Zwischenfélle sind schwerwiegende unvorhergesehene Ereignisse, Storfalle Nicht zutreffend: keine Zwischenfélle |Relevante Zwischenfille,
méglich der zustdndigen Behérde und/oder dem Systemverwalter melden. sowie geringflgige Storungen normaler Abldufe, die einen oder mehrere die jedoch nicht gemeldet
Betrieb(e) im Sektor betreffen kénnen (z. B. Abnehmer oder nachfolgende wurden
Glieder der Kette). Beispiele hierfiir sind Zwischenfille im Bereich
Lebensmittelsicherheit (wie Feuer im Stall), Gesundheit von Tier oder Mensch
sowie Rickverfolgbarkeit.
Ein Protokoll fur die Meldung an den Systemverwalter ist unter www.ikbei.nl
abrufbar. Alle Zwischenfélle sind dem Systemverwalter zu melden. Nur bei
Abweichungen von gesetzlichen Vorschriften muss die zustandige Behorde
benachrichtigt werden. Diese Meldung ist Gber www.nvwa.nl vorzunehmen.
Al4 Der Teilnehmer verwendet das IKB Ei-Logo ausschlieRlich gemaR Das Priifzeichenschild wurde vom Systemverwalter ausgegeben. Nicht zutreffend: Das Logo wird nicht | Das IKB Ei-Logo wird nicht
Priifzeichenreglement von IKB Ei. verwendet. gemaR
Dies gilt fur: Quittungen, Website, Stalltafel Prifzeichenreglement von
IKB Ei verwendet.
A2. LEBENSMITTELSICHERHEIT
A2.1.1 Bei Vorliegen einer mit SE oder ST infizierten Herde muss der Kot dieser Nicht zutreffend: kein SE und/oder ST Kot nicht ordnungsgemaR
Herde so entsorgt werden, dass eine weitere Infektion mit SE oder ST nachgewiesen entsorgt
verhindert wird.
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A2.1.2

Bei einer Salmonelleninfektion ohne nachweisbare Ursache oder durch
Futtermittel mussen die verwendeten Futtersilos vor der Aufstallung einer
neuen Herde gereinigt und desinfiziert werden.

Diese Verpflichtung entfillt, wenn das ndl. Veterindramt (GD) oder ein Tierarzt
feststellt, dass die Ursache der Infektion auf einen anderen Faktor als die
Futtersilos zurtickzuftihren ist. Im Folgenden werden die Definitionen fiir
Reinigung und Desinfektion beschrieben.

Reinigung von Futtersilos:

Die Entfernung von Futterresten und anderen Verunreinigungen sowohl
innerhalb als auch auBerhalb des Futtersilos. Nach der Reinigung ist das Silo
sowohl innen als auch auRen besenrein. Die Reinigung der Futtersilos
unterliegt der Verantwortung des Geflugelhalters. Eine Nassreinigung darf nur
erfolgen, wenn das Silo nach der Reinigung lange genug leer bleibt, um
vollstandig zu trocknen. Desinfektion von Futtersilos:

Die Desinfektion des Innenraums von Futtersilos erfolgt mit geeigneten und zu
diesem Zweck zugelassenen Desinfektionsmitteln. Die Desinfektion der
Futtersilos unterliegt der Verantwortung des Gefliigelhalters. Der
Gefliigelhalter kann die Desinfektion anhand eines Logbuchs nachweisen.

Nicht zutreffend: keine
Salmonelleninfektion ohne

nachweisbare Ursache oder im
Zusammenhang mit Futtermitteln

Keine Reinigung oder
Desinfektion
durchgefihrt

A2.2.1

Auf dem Betrieb gibt es nur Gefligelfutter von Futterlieferanten, die
Teilnehmer von SecureFeed oder AFS mit Modul IKB Ei sind. Wenn der
Betrieb Futtermittel aus Eigenproduktion und/oder Futtermittel aus Lieferung
von Landwirt zu Landwirt einsetzt, muss der Betrieb ein VVAK-Zertifikat
besitzen, welches das gelieferte Produkt abdeckt.

Auf der Website www.securefeed.eu kénnen Sie einsehen, welche
Futterlieferanten SecureFeed-Teilnehmer sind. Futterlieferanten miissen
sowohl GMP+- (Betriebe, die einem Feed Safety Assurance Scheme
entsprechen, das von GMP+ International als gleichwertig anerkannt wurde,
sind ebenfalls in Ordnung, siehe www.gmpplus.org) als auch SecureFeed-
zertifiziert sein.

Der Begriff , Tierfutter” umfasst unter anderem die folgenden Produkte:
- Mischfuttermittel (trocken/nass)
- Mineralfutter (trocken/nass)

- einfache trockene Futtermittel

- einfache nasse Futtermittel

- Ergdnzungsfutter (trocken/nass)
- Futterzusétze/-erganzungen

- Grundfutter

- Fourage

- Vormischungen

- Wasserzusatze

Achtung: Lieferungen von Landwirt an Landwirt oder Eigenproduktion sind nur
Lieferungen aus der Primarproduktion an (einen) eigene(n) Gefligelhalter,
welche(r) das Futter verwendet.

Nicht zutreffend: Futtermittel eines
GPD-Fachtierarztes mit GMP+-
Zertifikat, mit dem der Gefliigelhalter

einen 1-zu-1-Vertrag hat

Futtermittel von
Futterlieferanten, die
Teilnehmer von
GMP+ (oder
gleichwertig wie
GMP+), aber nicht
von SecureFeed oder
AFS mit Modul IKB Ei
sind.

Tierfutter von einem
Futterlieferanten, der
nicht GMP+- (oder
gleichwertig wie GMP+)
zertifiziert ist

A2.2.2

Wenn sich zu irgendeinem Zeitpunkt herausstellt, dass das Fitterungs- oder
Trinkwassersystem ((mikro-)biologisch, physikalisch oder chemisch)
verunreinigt ist, muss der Gefliigelhalter entsprechende KontrollmaRnahmen
ergreifen.

Die ergriffenen KontrollmaRnahmen missen nachweisbar sein.

Nicht zutreffend: keine
Verunreinigung

Keine
KontrollmaRBnahmen
ergriffen

A2.2.3

Innerhalb eines Monats nach Feststellung einer Verunreinigung (siehe A2.2.2)
muss anhand einer erneuten Priifung untersucht werden, ob die
KontrollmaRnahmen wirksam waren.

Die Wirksamkeit der KontrolimaBnahmen ist durch die Ergebnisse weiterer
Priifungen nachweisbar.

Nicht zutreffend: keine
Verunreinigung

Keine Uberpriifung
der Wirksamkeit der
KontrollmaRnahmen
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A2.2.4 Pickblocke, die als (Ergdnzungs-)Futter etikettiert sind, sind nach GMP+ Pickblécke, die von SecurEggFarmer kontrolliert wurden, sind ebenfalls Pickblocke verwendet, die
zertifiziert und werden von Futterlieferanten geliefert, die Teilnehmer von akzeptiert. nicht als (Ergénzungs-
SecureFeed oder AFS mit Modul IKB Ei sind. )Futter etikettiert sind bzw.

von denen die
Sind Pickblécke nicht als (Ergdnzungs-)Futter etikettiert, muss der erganzenden
Gefliigelhalter die folgenden Informationen vorlegen kénnen: Informationen fehlen.
- Produktspezifikation der Pickbl6cke;
- Inhaltsstoffe der Pickblécke;
- bei Gasbetonsteinen: Erkldrung des Herstellers, dass der Pickblock frei von
Hochofenzement ist (max. 3 Jahre alt);
- jahrliche Analyseergebnisse der Produkte (pro Marke oder Hersteller) in
Bezug auf Schwermetalle, Dioxine, dioxinahnliche PCB, NDL-PCB im Produkt.
Die nachgewiesenen Gehalte entsprechen den Futtermittelnormen.

A2.4.1 Die Wartezeit fir Tierarzneimittel wird eingehalten. Das gilt auch fur Futterungsarzneimittel. Nicht zutreffend: keine Wartezeit nicht
Tierarzneimittel mit Wartezeit eingehalten
eingesetzt

A2.5.1 Die zur Kennzeichnung von Eiern verwendeten Tinten eignen sich fiir diesen  [Tinte in Lebensmittelqualitat entspricht den Anforderungen der Verordnung Nicht zutreffend: keine Eier Verwendung von nicht

Zweck und entsprechen den gesetzlichen Anforderungen. (EG) Nr. 1935/2004 oder 1333/2008. Pro Rechnung muss eine Erklarung des gestempelt lebensmittelvertraglicher
Lieferanten vorliegen. Tinte zum Stempeln von
Eiern oder nicht
ordnungsgeméaRe
Verwendung

A2.5.2 Eingesetzte Produkte und/oder Mittel mit (in)direktem Kontakt mit dem Tier |Dokumentation in der Betriebsverwaltung durch spezifische Aufzeichnungen, Die vorhandenen Produkte

und/oder dem Ei missen in der Betriebsverwaltung dokumentiert werden. Aufbewahrung von Quittungen/Lieferscheinen oder Dokumentationslisten. und/oder Mittel wurden in
Produkte und Mittel, wie Zusétze/Ergénzungen in Trinkwasser und Tierfutter, der Betriebsverwaltung
Bekampfungsmittel gegen Rote Vogelmilbe und Fliegen, Tierarzneimittel nicht dokumentiert.
(einschl. URA-Mittel), Reinigungs- und Desinfektionsmittel usw.
Achtung: Die eingesetzten Mittel und Produkte kénnen auch durch
Registrierung in der SecurEggFarmer-Datenbank dokumentiert werden.

A3. EINRICHTUNG

A3.1 Die Haltungssysteme befinden sich in einem guten baulichen und Haltungssysteme sind Betriebsgebdude. ,Guter baulicher und funktionsfahiger Baumaéngel
funktionsfahigen Zustand und sind so konstruiert, dass die Verletzungsgefahr |Zustand” bedeutet: keine offenen oder frei hangenden elektrischen Kabel,
fur die Tiere moglichst gering ist. Futterungs- und Trankesysteme sind so keine undichten Stellen, keine langst tiberfélligen schwerwiegenden
konstruiert, dass sie leicht zu reinigen und zu desinfizieren sind und eine Wartungstatigkeiten, Pflasterung und Belag in gutem Zustand, verwendete
Verunreinigung durch z. B. Ausscheidungen verhindern. Materialien sind nicht schadlich fur Gefliigel. Netze sind so aufzuhangen, dass

sich die Tiere nicht darin verfangen/aufhdngen kénnen.
A3.2 Stélle und Futtersilos auf dem Grundstiick sind mit einer betriebsspezifischen |Die Stallnummern auf dem Grundsttick missen den Registrierungen in Mein Stall ist nicht erkennbar Silos nicht erkennbar
einmaligen Nummer versehen, die fir Dritte deutlich erkenn- und lesbar ist. [AVINED entsprechen. Dies ist wichtig fiir die Probenahme zur Untersuchung nummeriert und/oder nummeriert
auf Salmonellen, die Antibiotika-Registrierung und sonstige Fragen rund um Nummerierung entspricht
die Lebensmittelsicherheit. nicht den Registrierungen
in Mein AVINED
A3.3 Es gibt Einrichtungen zur Regulierung des Klimas im Stall/in den Stéllen. Die Klimaregulierung (Beltftung, Temperatur) ist so konzipiert, dass im Stall ein Leichte Starke Ammoniakgeruch;
angemessenes Klima (abhédngig von dem gesundheitlichen Zustand der Tiere, Klimaschwankungen Abweichungen/sehr  [Klimaregulierung
der Besatzdichte und dem Alter der Tiere) vorhanden ist. staubig funktioniert nicht
A3.4 Bei Verwendung einer mechanischen Luftung muss ein funktionierendes Das Alarmsystem warnt den Geflugelhalter, sobald die Liftung im Stall ausfallt. [Nicht zutreffend: keine mechanische Unzureichendes Kein Alarmsystem

Alarmsystem vorhanden sein (fiir den Fall, dass die Luftung ausfallt).

Das Alarmsystem muss den Gefliigelhalter auch dann warnen, wenn er sich
nicht auf dem Betrieb aufhélt, oder das Alarmsystem muss eine andere Person
warnen, welche die zu ergreifenden MaBnahmen kennt.

Liiftung

Alarmsystem (z. B.
nicht ausreichend,
wenn sich der
Geflugelhalter nicht
auf dem Betrieb
aufhilt)

vorhanden oder es ist
nicht funktionsféhig
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A3.5 Bei Verwendung einer mechanischen Liftung muss ein funktionierendes Fur natirlich beltftete Stalle ist dies nicht vorgeschrieben. Nicht zutreffend: keine mechanische Kein funktionierendes
Notstromaggregat vorhanden sein, damit die Liiftung bei einem Stromausfall Luftung Notstromaggregat
in Betrieb gehalten werden kann, oder die Liftungsventile 6ffnen sich im vorhanden
Falle eines Stromausfalls automatisch.
A3.6 Kontrollen des Notstromaggregats und des Alarmsystems miissen registriert |Kontrollen werden alle 2 Monate durchgefiihrt. Nicht erforderlich bei Nicht zutreffend: keine mechanische |Nicht alle Kontrollen Kontrollen Keine Kontrollen
werden. Luftungséffnungen, die sich ohne Strom 6ffnen lassen. Liftung registriert durchgefiihrt, aber durchgefiihrt
nicht alle 2 Monate
A4. HYGIENE
A4.1.1 Die Grundstticksgrenzen sind als solche erkennbar. Durch Umzaunung, Weg, Graben, Pfdhle usw. . Die Grundstiicksgrenzen Die Grundstticksgrenzen
mussen auch auf dem Plan angegeben werden. sind nicht als solche
erkennbar.
A4.1.2 Wenn auf dem Grundstiick des Gefliigelbetriebs Haustiere oder anderes Zum Beispiel getrennte(s) Futterlagerung, Pflegematerial, Einstreu usw. Nicht zutreffend: keine anderen Tiere Haustiere oder anderes
Geflligel, Zier- oder Nutzvogel gehalten werden, durfen diese Tiere nicht auf vorhanden Gefliigel, Zier- oder
das Betriebsgeldnde gelangen, und die Pflege dieser Tiere muss strikt vom Nutzvogel auf dem
Gefliigel getrennt erfolgen. Grundstuick kénnen auf
das Betriebsgelande
gelangen und die Pflege
dieser Vogel erfolgt nicht
strikt vom Geflugel
getrennt.
A4.13 Auf dem Betriebsgeldnde sind nur gewerblich gehaltenes Gefliigel und/oder |Zum Beispiel: HobbyméRig gehaltenes Gefliigel ist auf dem Betriebsgeldnde Auf dem Betriebsgelande
landwirtschaftliche Nutztiere erlaubt. nicht erlaubt (bei Legebetrieben nur auf dem privaten Teil des Grundstiicks befindet/befinden sich
erlaubt, bei vorhergehenden Gliedern gilt ein Totalverbot fiir hobbymaRig nicht gewerblich
gehaltenes Gefliigel). Anderes gewerblich gehaltenes Gefliigel (wie gehaltene(s) Gefliigel
Enten/Truthdhne) ist nur zuldssig, wenn die gleichen Hygieneanforderungen und/oder Nutztiere
wie bei IKB Ei eingehalten werden. und/oder anderes
gewerblich gehaltenes
Geflugel, das/die den
Hygieneanforderungen
nicht
entspricht/entsprechen.
Ad.1.4 Die Grenzen des Betriebsgeldndes sind als solche erkennbar. Zum Beispiel durch einen Zaun, eine Kette usw. Die Grenzen des
Betriebsgeldndes sind nicht
als solche erkennbar.
A4.1.5 Besucher parken auf einem (speziell errichteten) Parkplatz, der sich vor einer [Das umfasst alle Besucher des Betriebsgeléndes, wobei die Verwendung eines Besucher parken auf dem
Abtrennung zum Betriebsgelande befindet. Transportmittels nicht notwendig ist. Betriebsgeldnde.
A4.1.6 Kadaver werden auBerhalb des Stalls gelagert. Die Kadaverlagerung im Vorraum ist zwar nicht wiinschenswert, jedoch Kadaverlagerung im |Kadaverlagerung im Stall
zuldssig. In diesem Fall muss die Lagerung tiefgekuhlt erfolgen. Die Vorraum, aber keine
Kadaverlagerung befindet sich niemals im Stall (der Tierraum). Gefriervorrichtung
A4.1.7 Das Betriebsgeldande und die Betriebsgebaude sind so angelegt, dass Dritte Das Betriebsgeldnde ist abgeschlossen (z. B. Zaun, Kette usw.) und die Ungehinderter Zugang
keinen ungehinderten Zugang haben. Betriebsgebadude kénnen von auBen nach innen abgesperrt werden. Bei durch Dritte ist moglich;
Arbeiten im Stall (der Tierraum) muss das Betriebsgebdude nicht abgesperrt Betriebsgelidnde und/oder
werden. Betriebsgebadude
kann/kénnen nicht
abgeschlossen werden
A4.1.8 Gehwege zu und von einem Betriebsgebaude sind so gepflastert, dass sie Optisch sauber: frei von Schmutz (z. B. Kot und Einstreu), keine sichtbaren Gehwege nicht Gehwege optisch nicht Abweichung. Zu
ordnungsgemaR gereinigt werden kénnen und optisch sauber sein. Flussigkeiten und kein GbermaRiger Staub. Schmutz des aktuellen Arbeitstages gepflastert sauber wenig
darf vorhanden sein. Einstreufldche pro
Gehweg: der unmittelbar an ein Betriebsgebdude angrenzende — und Legehenne
gegebenenfalls vollstandig um das Betriebsgebdude herum fiihrende — Weg
A4.19 Das Grundstick verfiigt tber ein gut funktionierendes Abflusssystem fiir das |So konzipiert, dass bei Regen kein Wasser in das Betriebsgebdude strémen Kein Abfluss

Betriebsgebdude.

kann
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A4.1.10

Die unmittelbare Umgebung auRerhalb des Betriebsgebdudes ist optisch
sauber, frei von aufrechter Vegetation, und sie macht einen gepflegten und
ordentlichen Eindruck.

Optisch sauber: frei von Schmutz (z. B. Kot und Einstreu), keine sichtbaren
Flussigkeiten und kein GberméaRiger Staub. Schmutz des aktuellen Arbeitstages
darf vorhanden sein. ,Unmittelbare Umgebung” bedeutet 1,5 Meter. Ein
,gepflegter und ordentlicher Eindruck” bedeutet z. B. keine Paletten,
Dachziegel, Brennnessel usw. am (oder in der Ndhe des) Betriebsgeb&ude(s).

Leicht verschmutzt

Umgebung maRig
verschmutzt/ein
wenig Vegetation

Umgebung stark
verschmutzt; starke
Vegetation in Stallndhe

A4.1.12

Pro Betrieb gibt es zumindest eine saubere Handwaschgelegenheit, die
zumindest ein Waschbecken mit Ablauf, Kalt- und Warmwasser, Seife und ein
Handtuch fiir den einmaligen Gebrauch umfasst.

Handtiicher fir den einmaligen Gebrauch kénnen Einweg-Papierhandtiicher
sein, aber z. B. auch Baumwollhandtiicher, die nach jedem Gebrauch
gewaschen werden.

Unzureichende
Einrichtungen
und/oder
Einrichtungen sind
nicht sauber

Keine
Handwaschgelegenheit
auf dem Grundstiick

A4.1.13

Der Untergrund unter den Silos ist sauber und gepflastert.

Sauber = frei von Futter und/oder Material

Leichte
Verschmutzung unter
dem Silo

Starke Verschmutzung
unter dem Silo

A4.1.14

Das Kadaverlager befindet sich im Freien oder am Rand des Grundstticks.

Das Kadaverlager
befindet sich auf dem
Grundstiick.

A4.1.15

Es wird eine gekiihlte Kadaverlagerung verwendet.

Bei Kadaverlagerung im Vorraum muss dies tiefgekiihlt erfolgen.

Die Kadaverlagerung ist
nicht gekuhlt.

A4.1.16

Die AuRenseite der Kadaverlagerung ist optisch sauber.

Die AuBenseite der
Kadaverlagerung ist
optisch nicht sauber.

A4.1.17

Transportunternehmen legen eine Erklarung vor, dass sie die Transportmittel
nach einem vorherigen Transport von Gefligel gereinigt und desinfiziert
(R&D) haben.

Keine Erklarung in der
Betriebsverwaltung des
Geflugelhalters

A4.1.18

Wenn aufgrund von gefliigelbezogenen Tatigkeiten Transportmittel auf das
Betriebsgeldnde kommen, auf dem das Gefliigel gehalten wird, muss der
Gefliigelhalter sicherstellen und dafiir sorgen, dass die Rader und Radkasten
dieser Transportmittel gereinigt und desinfiziert werden.

Dazu gehoren: Futterlieferungen, Eierabholung, Tierarztbesuche,
Gefliigelservicebetriebe, Mistabholung, Kadaverentsorgung. Gilt auch fur
Transportmittel, die auf das Betriebsgeldnde von Mischbetrieben kommen.

Bei Ankunft keine
Reinigung und
Desinfektion von Radern
und Radkasten

A4.2.1

Der Geflugelhalter muss ein fiir die Besucher sichtbares Hygienekonzept
fihren.

In diesem Hygienekonzept ist festgelegt, wie sich Besucher beim Betreten des
Betriebsgeldndes zu verhalten haben. Das Konzept ist vorzugsweise am
Eingang des Betriebsgeldndes auszuhangen. Das Konzept muss fiir Besucher
sichtbar sein. Sie konnen hierfiir die Vorlage , Hygienekonzept IKB Ei“
verwenden. Sie finden diese Vorlage auf www.ikbei.nl. Das ,Hygienekonzept
IKB Ei“ enthalt die Mindestanforderungen, die das Hygienekonzept erfillen
muss.

Hygienekonzept
unvollsténdig

Kein Hygienekonzept
vorhanden oder fiir
Besucher nicht deutlich
sichtbar

A4.2.2

Der Geflugelhalter muss ein Besucherregister fiihren.

In diesem Register missen mindestens die folgenden Informationen tiber
jeden einzelnen Besucher des Weibereichs des Betriebsgelandes
aufgezeichnet werden:

- Datum des Besuchs

- Zeitpunkt der Ankunft

- Name

- Organisation

- die Frage ,Waren Sie in den letzten 48 Stunden auf einem anderen
Gefliigelbetrieb, auf dem es eine ansteckende Krankheit gibt?“- besuchte Stélle
- Kennzeichen

- Paraphe/Unterschrift Der WeiRbereich des Betriebsgebdudes umfasst den
Stall/die Stalle und den Teil bis zum Ubergangsbereich (bauliche Trennung).
Sie kénnen hierfir die Vorlage ,Besucherregister Gefliigelbetriebe” verwenden.
Dieses Formular finden Sie auf www.avined.nl und www.ikbei.nl.

Besucherregister
unvollstandig

Register nicht auf
dem neuesten Stand

Kein Besucherregister
vorhanden

A4.2.3

Der Geflugelhalter fillt mindestens alle 365 Tage den Hygienescan aus.

Der Hygienescan wird von der Stiftung AVINED zur Verfugung gestellt. Die
aktuellste Version finden Sie auf www.avined.nl.

Der Hygienescan wurde
nicht mindestens alle 365

Ubersetzungen des Hygienescans finden sich auf www.ikbei.nl.

Tage ausgefiillt.
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und die Verhinderung von Tierkrankheiten am wirksamsten ist. Es gibt eine
Durchgangsschleuse mit einem separaten Ein- und Ausgang und eine bauliche
Barriere zwischen dem WeiR- und dem Schwarzbereich der Hygieneschleuse.

ein Brett (mind. 15 cm hoch) sein.

nicht vorhanden oder sie
entspricht nicht allen
Anforderungen.

A42.4 Es gibt einen aktuellen Grundstiicksplan. Auf diesem Plan sind alle Bereiche bezeichnet sowie die Grundstiicksgrenzen Der Plan ist nicht Kein Plan vorhanden
und -zufahrten, die Lage der Silos (einschl. Silonummern), eventuelle aktuell und/oder
Stallmistlagerstellen, der Lager und Abholplatz von Kadavern, eventuelle nicht vollstandig.

Kéderdosen, die fiir gewdhnlich verwendeten Geh- und Fahrwege, die
Hygieneschleuse und die Abmessungen der Stélle (einschl. Stallnummern), der
Léschwasserbrunnen, wesentliche Einrichtungen (Z&hlerkasten usw.)
angegeben. Dieser Plan ist immer auf dem aktuellen Stand. Der Gefliigelhalter
hat sichtbar gemacht, welche Anderungen im vergangenen Jahr vorgenommen
wurden (Datum angegeben). Bei Freilandbetrieben und 6kologisch
wirtschaftenden Betrieben missen auch die Abmessungen des Auslaufbereichs
auf dem Plan angegeben werden.

A43.1 Das Betriebsgebaude und das Inventar sind optisch sauber. Optisch sauber: frei von Schmutz (z. B. Kot und Einstreu), keine sichtbaren Leicht verschmutzt Derart verschmutzt, dass
Flussigkeiten und kein GbermaRiger Staub. Solange sich Tiere im Stall befinden, schnell eine Verbesserung
werden alle Oberflachen und Installationen sauber gehalten. Das gilt fur das notwendig ist
gesamte Betriebsgebdude mit Ausnahme des Stalls (der Tierraum).

A4.3.2 Der Betrieb ist so konzipiert, dass keine Vogel in das Betriebsgebdude Bei Freilandbetrieben/ékologisch wirtschaftenden Legehennenbetrieben sind Deutliche Spuren von

gelangen kénnen. die fiir die Freilandhaltung notwendigen Offnungen zulassig. Besteht Vogeln im
Aufstallpflicht, miissen die Gebdude so geschlossen sein, dass keine Wildvogel Betriebsgebaude
eindringen kénnen.

A43.3 Jedes Betriebsgebdude muss einen Vorraum haben, der vollkommen von dem Kein Vorraum in jedem

Stall/den Stéllen getrennt ist, in dem bzw. denen das Gefluigel gehalten wird. Betriebsgebaude
A43.4 In jedem Betriebsgebdude muss es eine bauliche Trennung zwischen dem Der WeiBbereich des Betriebsgebdudes umfasst den Stall/die Stélle und den Keine bauliche Trennung
Vorraum und dem WeiRbereich des Betriebsgebaudes geben (der Teil bis zum Ubergangsbereich (bauliche Trennung). zwischen Vorraum und
Ubergangsbereich). WeiRbereich eines
Betriebsgebaudes
A4.3.5 Es gibt einen Vorraum, in dem Personen vor Betreten eines Betriebsgebdudes [Bei Besuchen des Stalls mit verschiedenen Altersstufen und vor Betreten des Raum optisch nicht sauber [Raum stark Kein Umkleideraum
stalleigene Kleidung und stalleigenes Schuhwerk anziehen. Eierraums nach Betreten des Stalls mussen Kleidung und Schuhwerk ebenfalls verschmutzt vorhanden oder nicht an
gewechselt werden. einer geeigneten Stelle
A4.3.6 In jedem Betriebsgebiude werden die Hande gewaschen und/oder In jedem Betriebsgebaude ist Desinfektionsmittel vorhanden, das vorzugsweise Das Waschen und/oder
desinfiziert. (iber eine Alkohol-/Desinfektionspumpe angeboten wird oder es gibt eine Desinfizieren der Hande
Handwaschgelegenheit. findet nicht oder nicht in
allen Betriebsgebduden
statt.
A4.3.7 Vor Betreten eines jeden Stalls (der Tierraum) muss sauberes stalleigenes Der Geflugelhalter muss sicherstellen, dass alle Personen, die das Stalleigenes Kein stalleigenes
Schuhwerk angezogen werden. Betriebsgeb&ude betreten, vor Betreten des Stalls (der Tierraum) sauberes Schuhwerk leicht Schuhwerk vorhanden
stalleigenes Schuhwerk anziehen. Stalleigenes Schuhwerk diirfen keine verschmutzt; nur oder Schuhwerk ist stark
Uberschuhe sein. Uberschuhe verschmutzt
vorhanden
Schuhwerk wird nicht
vor Betreten des
Stalls angezogen
A4.3.8 Vor Betreten eines jeden Stalls (der Tierraum) muss saubere stalleigene Der Gefliigelhalter muss sicherstellen, dass alle Personen, die das Keine stalleigene Kleidung
Kleidung angezogen werden. Betriebsgeb&ude betreten, vor Betreten des Stalls (der Tierraum) geeignete (oder Einwegoveralls)
und saubere stalleigene Kleidung anziehen. Einwegoveralls, die tiber der vorhanden
Arbeitskleidung getragen werden, sind ebenfalls zuléssig. Sollten sich in einem
Betriebsgeb&ude Stélle mit Legehennen desselben Alters und derselben
Herkunft befinden, muss nur das Schuhwerk gewechselt werden.
A4.3.9 Die Hygieneschleuse befindet sich an der Stelle, wo sie fiir die Tiergesundheit [Die bauliche Barriere ist vorzugsweise eine Tiir, kann aber auch eine Bank oder Die Hygieneschleuse ist
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A4.3.10 Die Hygieneschleuse verfugt tiber eine oder mehrere betriebsbereite Betriebe mit Dusche missen nicht tGiber eine Handwaschgelegenheit verfiigen, [Nicht zutreffend: Dusche mit nur Die Hygieneschleuse |Keine Betriebsdusche auf
Betriebsduschen, bestehend aus drei getrennten Raumen (Auskleide-, Dusch- [wenn sich die Dusche als Handwaschgelegenheit eignet. Die einer Tir vorhanden, Duschschleuse ist nicht vollsténdig  [dem Grundstiick
und Ankleideraum). Die Abtrennung muss nicht raumhoch sein. Die Dusche  [Handwaschgelegenheit befindet sich im WeiRbereich an einer Stelle zwischen |wird innerhalb der Ubergangsfrist bis eingerichtet, enthdlt |vorhanden
ist nach dem Duschschleusenprinzip gebaut. Die einzelnen Rdume miissen Dusche und Tierraum. Bis zum 1. Juli 2028 darf sich die Dusche auf dem 1. Juli 2028 realisiert aber eine Dusche.
ausreichend beleuchtet und beheizt sein und den Besuchern gentigend Grundstiick befinden, aber danach muss sich die Dusche auf dem
Privatsphére bieten. Der WeiRbereich des Betriebsgeldndes muss auRerdem [Betriebsgeldande befinden.
tiber eine Handwaschgelegenheit mit einem Waschbecken mit Ablauf, Kalt-
und Warmwasser, Seife und einem Handtuch fir den einmaligen Gebrauch
verflgen.

A4.3.11 Alle Besucher, die den WeiRbereich eines Betriebsgebdudes betreten, missen |Nur Personen, die zu den Transportmitteln gehéren, die den WeiRbereich eines Besucher machen nicht
in Ubereinstimmung mit dem , Hygienekonzept“ die Hygieneschleuse und die |Betriebsgebaudes nicht betreten, diirfen ohne Nutzung der Hygieneschleuse immer Gebrauch von der
Betriebsdusche benutzen, bevor sie den WeiRbereich eines Betriebsgebaudes |lUber das Betriebsgeldnde fahren. Hygieneschleuse und
betreten. Auch bei Verlassen des Betriebsgebdudes wird in Ubereinstimmung Betriebsdusche.
mit dem , Hygienekonzept” geduscht. Der Ausgangspunkt ist: Sauber kommen und sauber gehen. Teilnehmer und

Besucher kennen die Situation vor Ort am besten. Die tatsdchliche Umsetzung
von ,Sauber kommen und sauber gehen” erfolgt tiber das Betriebskonzept des
Gefliigelbetriebs (bis 1. Juli 2028). Wird nicht geduscht, gelten verscharfte
Umkleidevorschriften (wie Haarnetz und Mund-Nasen-Schutz).

IKB PSB Fangkolonnen missen grundsatzlich duschen, sofern der
Gefliigelhalter nicht angibt, dass es ausreicht, wenn sie nur die Kleidung und
das Schuhwerk wechseln.

A4.3.12 Der Umkleideraum verfiigt mindestens iiber:- Haken/Regale zum Der Geflugelhalter kann ein SchlieRfach fir die Aufbewahrung persénlicher Der Umkleideraum ist |Es gibt keinen
voriibergehenden Aufhéngen der eigenen Kleidung und einen Bereich, in dem |Gegensténde zur Verfigung stellen. Persénliche Gegenstande diirfen nicht in nicht ordnungsgeméaR |Umkleideraum.
personliche Gegenstande zuriickgelassen werden konnen den WeiRbereich des Betriebs mitgenommen werden. ausgestattet.

- saubere Handtiicher zum Duschen beim Verlassen des Betriebs
- einen Waschekorb

A4.3.13 Der Duschraum verfiigt mindestens Uber:- eine funktionierende Dusche mit  [Bei der Installation der Wasserableitung wird ein méglicher negativer Druck im Der Duschraum ist Es gibt keinen
Warmwasser, angeschlossen an das Leitungsnetz oder einen eigenen Raum ausreichend berticksichtigt. nicht ordnungsgemé&R | Duschraum.
Brunnen mit geeigneter Qualitat ausgestattet.

- ausreichend Seife und/oder Shampoo

- eine Wasserableitung, denn das Wasser darf nicht in den Um- oder
Ankleideraum gelangen

- eine gute Wasserableitung

A43.14 Der Ankleideraum verfiigt mindestens Gber:- saubere Handtiicher Der Ankleideraum ist |Es gibt keinen
- betriebseigene (Einweg-)Unterwéasche nicht ordnungsgemaR |Ankleideraum.

- betriebseigene Socken ausgestattet.

- betriebseigene Kleidung

- betriebseigenes Schuhwerk

- persénliche Schutzausriistung wie Haarnetz und Mundschutz
- einen Waschekorb

- einen Milleimer

A4.3.15 Wenn der Gefliigelhalter bereits vor dem Stichtag (1. Juli 2018) eine Diese Vorschrift 1auft am 1. Juli 2028 aus. Nicht zutreffend: Duschschleuse ist Wenn eine
Betriebsdusche installiert hatte, gilt eine Ubergangsfrist von 10 Jahren fir den vorhanden. Betriebsdusche vor dem
Einbau einer Duschschleuse, d. h. bis zum 1. Juli 2028. Wenn die Dusche Bis zum 1. Juli 2028 darf sich die Dusche noch auf dem Grundstiick befinden, 1. Juli 2018 installiert
keinen separaten Ein- und Ausgang hat (Duschschleuse), sondern auf aber danach muss sich die Dusche auf dem Betriebsgeldnde befinden. wurde, missen Sie
derselben Seite betreten und verlassen werden muss (Dusche mit nur einer kontrollieren, ob die
Tur), muss der Gefligelhalter alles tun, um eine Kreuzkontamination Kreuzkontamination kann durch verschiedene MaRnahmen verhindert werden, notwendigen
zwischen dem WeiR- und dem Schwarzbereich der Hygieneschleuse zu z. B. durch das Tragen von Badeslippern oder dadurch, dass Personen nicht in Einrichtungen zur
verhindern. den Schwarzbereich zuriickkehren missen, um betriebseigene Kleidung und Vermeidung von

betriebseigenes Schuhwerk abzuholen. Kreuzkontamination
vorhanden sind.

A4.3.16 Der Duschraum muss optisch sauber und benutzbar sein und der Siphon darf |Wenn die Duschgelegenheit nicht den Anforderungen entspricht, bricht der Die Dusche ist optisch
nicht trocken sein. Kontrolleur die Kontrolle ab. Nachdem der Duschraum in Ordnung gebracht nicht sauber oder

wurde, muss der Gefliigelhalter selbst einen neuen Kontrolltermin vereinbaren. benutzbar oder der
Siphon ist trocken.

Der Siphon ist ein Schwanenhals, zur Anzeige der Verwendung hinsichtlich des

Legionellenrisikos.
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A43.17 Der Geflugelhalter verfiigt Gber einen Legionellenpraventionsplan, der Siehe Anhang ,,Protokoll zur Legionellenpravention” auf www.ikbei.nl. Legionellenpréventio (Kein
mindestens den Anforderungen des Protokolls zur Legionellenprévention nsplan nicht korrekt  [Legionellenpraventionspl
entspricht, und er setzt diesen Plan auch um. umgesetzt an vorhanden
A4.4.2 Der Gefligelhalter muss Reinigungs-, Desinfektions-, Schadlingsbekdmpfungs- [Solche Produkte diirfen nicht im Tierraum (Stall) aufbewahrt werden. Nicht in einem separaten
sowie Tierarzneimittel in einem fiir das Gefliigel unzugénglichen Raum/Lager Raum oder Lager
aufbewahren. und/oder nicht auRerhalb
des Tierraums gelagert
A4.4.3 Kisten/Container fiir aussortiertes Gefligel und/oder Kadaver befinden sich Kisten/Container fiir
auRerhalb des Stalles (der Tierraum). aussortiertes Geflugel
und/oder Kadaver
befinden sich im Stall (der
Tierraum).
A4.4.4 Tierfutter sowie Boden- und Nesteinstreu missen so gelagert werden, dass  |Zum Beispiel in verschlieBbaren Tonnen, Kisten, Sacken oder Silos. Leichte (Starker) Schimmel-
sie sauber, trocken und schimmelfrei bleiben. Abweichungen /Nagetierbefall oder
Spuren von Nagetieren
vorhanden
A4.4.5 Der Stall wird vor der Aufstallung einer neuen Herde gereinigt und Dies betrifft die Desinfektion von Geb&duden, dem Betriebsgeldnde, Stllen, Unvollstandige Nicht zugelassene
desinfiziert. Zur Desinfektion durfen nur zugelassene Reinigungs- und Geréaten, Materialien, Kleidung, Schuhwerk, Fahrzeugen usw. Wenn ein IKB- Registrierung, R&D und/oder nicht
Desinfektionsmittel verwendet werden. Gefliigelservicebetrieb eingesetzt wird, muss dieser Betrieb das Logbuch nicht dokumentiert  [ordnungsgemaR
ausfillen. Als Nachweis dient der Eintrag des Gefliigelhalters in einem verwendete Reinigungs-
Logbuch, in dem er die Daten der Reinigung und Desinfektion, einschlieBlich und/oder
der gesetzlich zugelassenen verwendeten Mittel, eintragt. Die aktuellste Liste Desinfektionsmittel oder
der zugelassenen Desinfektionsmittel finden Sie in der Datenbank des Ctgb keine Reinigung und
(www.ctgb.nl). Mittel missen immer entsprechend der Gebrauchsanweisung Desinfektion
angewandt werden und fir die jeweilige Anwendung zugelassen sein. durchgefihrt
A4.46 Es wurden nur gesetzlich zugelassene Pflanzenschutzmittel verwendet. Die aktuellste Liste der zugelassenen Pflanzenschutzmittel finden Sie in der Nicht zutreffend: keine Pflanzenschutzmittel
Datenbank des Ctgb (www.ctgb.nl). Mittel miissen immer entsprechend der Pflanzenschutzmittel eingesetzt eingesetzt, die nicht
Gebrauchsanweisung angewandt werden. Diese Vorschrift bezieht sich nur auf zuldssig sind oder nicht
zugelassene Pflanzenschutzmittel, die fiir Nutzpflanzen zum Zweck der gemaR der
Futterung von Gefliigel verwendet werden (zum Beispiel Mais, Weizen etc.). Gebrauchsanweisung
angewandt wurden
A45.1 SchédlingsbekampfungsmaRnahmen miissen mindestens alle zwei Monate  [Im Logbuch werden fiir jede Kéderdose/Falle/Box die folgenden Angaben Kontrolle nicht alle 2 |Keine Kontrollen

kontrolliert und in einem Logbuch aufgezeichnet werden.

gemacht:

- Datum der Kontrolle
- ergriffene MaRBnahmen und Begriindung

- Name und Zulassungsnummer des Bekampfungsmittels

- Ort des Produktetiketts sowie Ort des Sicherheitsdatenblatts des
Bekdmpfungsmittels

- eingesetzte Mittelmenge

- Reaktion auf das Mittel (keine, wenig, unerreichbar, verloren)

- Wirkung der ergriffenen MaRnahmen

Kontrolle durch den Gefliigelhalter selbst oder durch einen
Schédlingsbekémpfungsbetrieb.

Monate, nicht alle
Punkte im
Betriebsprotokoll
nachweisbar

durchgefiihrt
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A4.5.2 Wenn der Gefliigelhalter selbst die Schadlingsbekdmpfung tibernimmt, muss |In den Niederlanden muss zumindest eine giiltige IPM-KBA-Lizenz vorhanden  |Schadlingsbekdmpfungsunternehme Schédlingsbekdampfun [Kein
die Person, welche die MaRnahmen zur Schadlingsbekdmpfung durchfihrt sein. Der Schadlingsbekdmpfungsplan umfasst die folgenden Punkte: n beauftragt gsplan ist Schadlingsbekdmpfungspl
(Gefliigelhalter oder Personal auf dem Gefligelbetrieb), mindestens tiber - Art(en) des bekdmpften Schadlings bzw. der bekdmpften Schadlinge* unvollstandig an vorhanden.
einen anerkannten Befdhigungsschein verfigen. AuBerdem muss ein - Plan des Betriebsgeldndes mit Standort der befestigten, nummerierten Geflugelhalter oder
Schadlingsbekdampfungsplan vorliegen. Kéderdosen/Fallen/Boxen (auch das Schadlingsbekdmpfungsmittel und der zu eingesetztes Personal
bekdampfende Schadling missen angegeben werden) verfiigt Uber keinen
- Beschreibung der KorrekturmaRnahmen Beféhigungsschein
- Beschreibung der eingesetzten Schadlingsbekampfungsmittel (die aktuellste
Liste der zugelassenen Schadlingsbekampfungsmittel finden Sie auf der
Website des Ctgh: www.ctgb.nl)
- mit welcher RegelmaRigkeit und wo die MaBnahmen ergriffen wurden
*Achtung: Unter ,Schadlinge” fallen auf jeden Fall: Glanzendschwarze
Getreideschimmelkafer (Alphitobius diaperinus), Fliegen, Ratten, Mause
und/oder Rote Vogelmilbe (Dermanyssus gallinae).
IPM-KBA = Integrated Pest Management - Knaagdier Beheersing Agrarisch
Bedrijven
A4.5.3 Das Bekdmpfungsmittel muss in geeigneten Kdderdosen ausgelegt werden, Nicht zutreffend: keine Geflligel hat Zugang zu
die nummeriert und so befestigt sind, dass das Gefliigel das Bekampfungsmittel den Bekampfungsmitteln.
Bekampfungsmittel nicht erreichen kann.
A4.5.4. Wenn der Gefliigelhalter selbst die Schéadlingsbekdmpfung Gibernimmt und  [In den Niederlanden muss der Betrieb zumindest nach IPM Nicht zutreffend: Zertifiziertes Gefliigelbetrieb ist nicht
hierfir Rotentizide einsetzt: Knaagdierbeheersing zertifiziert sein. Eine Zertifizierungsstelle finden Sie auf  |Schédlingsbekampfungsbetrieb zertifiziert.
- ist der Geflligelbetrieb hierfiir nach den im jeweiligen Land geltenden https://www.kpmb.nl/register/certificerende-instanties. beauftragt oder keine Rodentizide
Vorschriften zertifiziert. eingesetzt
A4.5.5 Zur Schadlingsbekampfung werden nur gesetzlich zugelassene Mittel Die aktuellste Liste der zugelassenen Schadlingsbekdmpfungsmittel finden Sie |Nicht zutreffend: keine Nicht zugelassene
eingesetzt. bei Ctgb (www.ctgb.nl). Mittel miissen immer entsprechend der Schadlingsbekampfungsmittel Schéadlingsbekampfungsm
Gebrauchsanweisung angewandt werden. Dies gilt auch fur eingesetzt ittel eingesetzt oder nicht
Schadlingsbekdmpfung, die von einem IKB-Geflugelservicebetrieb durchgefiihrt entsprechend den
wird. Gebrauchsanweisungen
angewandt
A6. TIERGESUNDHEIT
A6.1.1 Die gesundheitliche Uberwachung und Versorgung des Gefliigels erfolgt GPD steht fiir ,Regeling Geborgde PluimveeDierenarts” (Regelung Gepriifter Kein Vertrag oder Vertrag
durch einen gepriften Gefliigelfachtierarzt, mit dem der Geflugelhalter fur Gefliigeltierarzt). In GPD gibt es einen Mustervertrag, der verwendet werden mit einem anderen
jede KIP-Nummer einen Vertrag abgeschlossen hat. muss. Auslandische IKB-Teilnehmer missen einen Vertrag mit einem einzigen Tierarzt als einem
Tierarzt abgeschlossen haben. gepruften
u htierarzt
A6.1.2 Der Geflugelhalter hat sichergestellt, dass der unter Punkt A6.1.1 genannte Fur eine klinische Untersuchung und Betriebsbegleitung. Nachweis durch Tierarztbesuch weniger als
Tierarzt den Betrieb mindestens einmal jéhrlich besucht hat. Tierarztbericht. einmal im Jahr
A6.1.3 Der Geflugelhalter hat einen Betriebsgesundheitsplan, der nicht dlter als 12 [Der Betriebsgesundheitsplan (BGP) entspricht den Bestimmungen von Anhang Kein aktueller
Monate ist. 9 der AB IKB Ei, und er wurde vom Gefliigelhalter und dem unter Punkt 6.1.1 Betriebsgesundheitsplan
genannten Tierarzt unterzeichnet. Der BGP muss mindestens einmal im Jahr
uberprift und aktualisiert werden. Bei Leerstand kann diese Frist auf einen
Monat nach Aufstallung neuer Tiere verldngert werden.
A6.1.4 Der Geflugelhalter hat einen Betriebsbehandlungsplan, der nicht dlter als 12 [Der Betriebsbehandlungsplan entspricht den Bestimmungen von Anhang 9 der Kein aktueller

Monate ist.

AB IKB Ei, und er wurde vom Gefliigelhalter und dem unter Punkt 6.1.1
genannten Tierarzt unterzeichnet. Der Betriebsbehandlungsplan muss
mindestens einmal im Jahr Gberprift und aktualisiert werden. Bei Leerstand
kann diese Frist auf einen Monat nach Aufstallung neuer Tiere verlangert
werden.

Betriebsbehandlungsplan
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A6.1.5 Es kann nachgewiesen werden, dass das Betriebsmanagement dem Es kann nicht
Betriebsbehandelplan entspricht. nachgewiesen werden,
dass das
Betriebsmanagement dem
Betriebsbehandelplan
entspricht
A6.1.6 Verschreibungspflichtige Tierarzneimittel wurden von dem unter Punkt 6.1.1 |Das Rezept muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: Lieferdatum, [Nicht zutreffend: Im vergangenen Das Rezept enthdlt nicht Das Rezept wurde Kein Rezept nachweisbar
genannten Tierarzt verabreicht. Rezepte werden pro Stall ausgestellt. Bei Produktname, Chargennummer, REG NL-Nummer, Menge, Stall- oder Jahr wurden keine Tierarzneimittel  |alle Angaben nicht immer vom oder immer von einem
verschreibungspflichtigen Tierarzneimitteln muss das Rezept (auf Stallniveau) |Herdenkennung (einschl. Anzahl der Tiere), Grund fiir die Verabreichung und  |verabreicht richtigen Tierarzt anderen Tierarzt
von dem unter Punkt 6.1.1 genannten Tierarzt ausgestellt werden. geltende Wartezeit gemaR Richtlinie 2001/82/EG. ausgestellt ausgestellt

A6.1.7 Die Verabreichung von Tierarzneimitteln an Gefligel wird fur jeden Stall in Fur jeden Stall werden mindestens die folgenden Angaben aufgezeichnet: Nicht zutreffend: keine Unubersichtliche Unvollstandige

einem Logbuch dokumentiert. Beginn- und Enddatum der Behandlung, Produktname, Chargennummer, Tierarzneimittel verabreicht Dokumentation Dokumentation
Registrierungsnummer, Menge, Verabreichung an Stall- oder Herdenkennung
(einschl. Anzahl der Tiere), Grund fiir die Verabreichung, wer die Behandlung
durchgefiihrt hat und Wartezeit entsprechend Richtlinie 2001/82/EG.
A6.1.8 Der Geflugelhalter muss die verschriebenen und gelieferten Antibiotika von | Die Hauptverantwortung fur diese Registrierung liegt tiber GPD beim Tierarzt. |Nicht zutreffend: Keine Antibiotika Keine oder unvollstandige
seinem Tierarzt in der Antibiotika-Datenbank CRA registrieren lassen. Ausléndische Teilnehmer haben dafiir zu sorgen, dass alle Eintrage des seit der vorigen Kontrolle Registrierung in der CRA-
Tierarztes verstandlich sind. Der Gefliigelhalter als Auftraggeber ist verschrieben. Datenbank
verpflichtet, ihm bekannte Fehler durch den Tierarzt korrigieren zu lassen.
A6.1.9 Apothekenpflichtige Tierarzneimittel (UDA) fiir Gefligel wurden von dem Bei Abwesenheit des Tierarztes gemaR Punkt 6.1.1 diirfen UDA-Tierarzneimittel | Nicht zutreffend: keine UDA- Bezogen von einem nicht
unter Punkt 6. genannten Tierarzt verschrieben und nur von diesem bei dessen Vertretung bezogen werden, die in dem Vertrag angegeben ist. Tierarzneimittel eingesetzt zugelassenen Kanal
Tierarzt oder einem Apotheker gemaR den GPD-Richtlinien bezogen.
A6.1.10 Der Geflugelhalter hat sichergestellt, dass Tierarzneimittel, die ausschlieBlich [Bei Abwesenheit des Tierarztes gemaR Punkt 6.1.1 diirfen UDD- Nicht zutreffend: keine UDD- Verabreichung durch |Verabreichung nicht
der Tierarzt verabreichen darf (UDD), nur von dem unter 6.1.1 genannten Tierarzneimittel bei dessen Vertretung bezogen werden, die in dem Vertrag Tierarzneimittel eingesetzt Tierarzt erfolgt, aber |durch Tierarzt
Tierarzt an das Gefliigel verabreicht wurden. angegeben ist. nicht durch ,eigenen”
Tierarzt oder dessen
Vertretung
A6.1.11 Die vorhandenen URA-Tierarzneimittel wurden von einem Tierarzt Nicht zutreffend: keine URA- URA-Tierarzneimittel
verschrieben und von einem Tierarzt, einer Apotheke oder einem Tierarzneimittel vorhanden wurden nicht von einem
autorisierten Handler bezogen. Tierarzt verschrieben
und/oder wurden nicht
von einem Tierarzt, einer
Apotheke oder einem
autorisierten Handler
bezogen.
A6.1.12 Nach dem Einsatz von Zweit- und DrittwahImitteln wird mit dem Tierarzt ein |Zweit- und DrittwahImittel sind im Formularium Pluimvee enthalten. Die Nicht zutreffend: keine Zweit- oder  [Nach Verabreichung von
Verbesserungsplan erstellt. aktuellste Version finden Sie unter dem Link: http://wvab.knmvd.nl/formularia |Drittwahlmittel eingesetzt Zweit- oder DrittwahImittel
kein Verbesserungsplan
Ein Beispiel fur einen Verbesserungsplan finden Sie auf der Avined-Website erstellt
unter 'Leidraad verbeterplan' . (Richtlinie-Verbesserungsplan)

A6.1.13 Der Geflugelhalter hat keine Antibiotikakur fiir die gesamte Herde vorritig. Wenn doch eine Kur fiir die gesamte Herde vorhanden ist, ist der Einsatz durch Kur fur die gesamte Herde
ein Rezept oder einen Tierarztbericht nachweisbar. Ein Rest einer Kur darf vorhanden, ohne
vorhanden sein. nachweisbaren Einsatz

A6.1.14 Tierarzneimittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, missen GeméR den Angaben des Herstellers/Lieferanten Nicht zutreffend: keine Tierarzneimittel mit

vom Betrieb entfernt werden. Tierarzneimittel vorhanden abgelaufenem
Haltbarkeitsdatum
vorhanden
A6.2.1 Der Geflugelhalter muss einen Tierarzt konsultieren, wenn das Gefligel: Nicht zutreffend: keines der oben Der Geflugelhalter hat

a. ein klinisches Problem aufweist

b. an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine um mehr als 5 % verringerte
Futter- oder Trinkwasseraufnahme pro Tag aufweist und

c. an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine um mindestens 5 % verringerte
Eierproduktion pro Tag aufweist

genannten Probleme aufgetreten

nicht rechtzeitig einen
Tierarzt konsultiert.
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A6.2.2 Wenn die Mortalitat auf Herdenniveau an zwei aufeinanderfolgenden Tagen |Telefonnummer: 045-5463188. Die Mortalitdtsrate umfasst auch aussortierte [Nicht zutreffend: keine hohe Der Geflugelhalter hat|Der Geflugelhalter hat
0,5 % oder mehr betragt oder die Mortalitat pro Woche mehr als 3 % betrégt, | Tiere. Mortalitat nicht rechtzeitig eine [keine Meldung bei der
muss der Geflugelhalter dies der NVWA (ndl. Behorde fiir die Sicherheit von Meldung bei der NVWA gemacht.
Lebensmitteln und Konsumgutern) melden. NVWA gemacht.

A6.2.3 Der Betrieb ergreift (wenn maglich) MaRnahmen zur Begrenzung weiterer Bei Problemen wie Federpicken, Kannibalismus, FuBballenentziindungen, Nicht zutreffend: keine hohe Keine
Verluste und halt diese in der Betriebsverwaltung fest. Gelenksentziindungen usw. ergreift der Betrieb geeignete MaRnahmen. Mortalitat entsprechenden

MaRnahmen ergriffen

A6.2.4 Importiertes Gefligel muss frei von Antikérpern gegen die Vogelgrippe sein Der Betrieb kann nachweisen, dass das importierte Gefliigel von Betrieben Nicht zutreffend: Kein importiertes Herkunftsbetrieb nicht Zweite Gewichtung

oder amtliches TRACES-Zertifikat bei der betreffenden Herde vorhanden ist.  [stammt, die nachweislich frei von Antikdrpern gegen die Vogelgrippe sind. Geflugel oder (GroR- nachweislich frei von
Beim Import aus Belgien ist kein zusatzlicher Nachweis erforderlich. )Elterntierbetriebe Vogelgrippe
Der Betrieb kann dies auch durch Vorlage des offiziellen TRACES-Zertifikats der
betreffenden Herde nachweisen.

A6.3.1 Mindestens einmal alle 12 Monate (365 Tage) muss in allen Stéllen des Das gilt sowohl fiir die Verwendung von Quellwasser als auch von Wasseruntersuchung bis zu Keine oder keine
Betriebs eine Trinkwasseruntersuchung gemaR der HOSOWO-Verordnung Leitungswasser. Die Probenahme von Quell- und Leitungswasser erfolgt am 1 Woche zu spat ordnungsgemaRe
AVINED (Hygiene-, Stall- und Wasseruntersuchung) durchgefiihrt werden. In  |Ende der Trinkwasserleitung im Stall. durchgefiihrt Untersuchung
Legehennenbetrieben muss mindestens einmal pro Durchgang in allen Stéllen
des Betriebs eine Trinkwasseruntersuchung gemaR HOSOWO-Regelung Die Probenahme und Analyse erfolgen gemaR der HOSOWO-Regelung AVINED.

AVINED durchgefiihrt werden.

A6.3.2 Die Wasserproben werden von einem gepriften Gefligelfachtierarzt oder Die Proben wurden nicht

von einer zugelassenen HOSOWO-Stelle genommen. von einem gepriiften
Geflugelfachtierarzt oder
einer zugelassenen
HOSOWO-Stelle
genommen.

A6.3.3 Bei Verwendung von Quell- und Leitungswasser wird in allen Stéllen eine Kontrollieren Sie, ob geniigend Proben genommen wurden und ob sich Nicht gentigend Proben
mikrobiologische Untersuchung durchgefiihrt. Bei Verwendung von Quell- wihrend der Probenahme Gefliigel im Stall befand. genommen; wahrend der
und Leitungswasser wird in mindestens einem Stall eine chemische Probenahme kein Gefliigel
Untersuchung anhand 1 Probe pro Betriebsstandort durchgefiihrt. Die Proben [Mikrobiologische Untersuchung:1 Probe pro Stall im Stall
werden genommen, wéhrend sich Gefliigel im Stall befindet.

Chemische Untersuchung:1 Probe in mindestens 1 Stall pro Betriebsstandort

A6.3.4 Die Analyse der unter Punkt A6.3.3 genannten Wasserproben muss von Folgende Parameter miissen untersucht werden: Keine Einrichtung mit
einem nach NEN-EN-ISO/IEC 17025 akkreditierten Einrichtung fur Trinkwasser Akkreditierung nach ISO
(fiir Tiere) durchgefihrt werden. Diese Einrichtung muss auBerdem Chemische Parameter: 17025 fir Trinkwasser (fur
mindestens einen der chemischen und einen der mikrobiologischen - Sauregehalt (pH) Tiere) mit Analyse
Parameter im Umfang seiner Akkreditierung haben (siehe Interpretation). Bei |- bleibende Harte beauftragt Parameter
der Analyse miissen die Einrichtungen die in Artikel 13 der - Eisengehalt (Fe) wurden nicht analysiert
Trinkwasserverordnung (einschlieRlich Anhang 4) beschriebenen - Nitrit
Analysemethoden und Leistungsmerkmale einhalten. Die Analyse des - Mangan (Mn)

Parameters ,Hefen und Pilze“ muss gemaR NEN-ISO 21527-1:2008
durchgefiihrt werden. Mikrobiologische Parameter:
- Gesamtkeimzahl
-E. coli
- Hefen und Pilze (kombinierter Wert)

A6.3.5 Wenn die Ergebnisse hinsichtlich der chemischen und/oder Chemische Normen sind: Nicht zutreffend: Ergebnisse Keine
mikrobiologischen Parameter nicht den Normen entsprechen, muss der - S4uregehalt (pH): zwischen 3,8 und 8 entsprechen den Normen BehebungsmaRnahmen
Teilnehmer spatestens beim néchsten Leerstand BehebungsmaRnahmen - bleibende Harte: max. 20 Grad dH ergriffen ODER keine
ergreifen. Die ergriffenen MaRnahmen und deren Wirkung werden in der - Eisengehalt (Fe): max. 2,5 mg/I Dokumentation in der
Betriebsverwaltung dokumentiert. - Nitrit: max. 0,1 mg/I Betriebsverwaltung

- Mangan (Mn): max. 1,0 mg/|
Mikrobiologische Normen sind:
- Gesamtkeimzahl: max. 10 000 KbE/ml
- E. coli: max. 1 KbE/ml
- Hefen und Pilze: max. 10 000 KbE/ml
MaBnahmen kénnen u. a. umfassen: Reinigung und Desinfektion des
Trinkwassersystems, Uberpriifung (und ggf. Austausch) von Teilen des
Trinkwassersystems (z. B. die Enteisungsanlage).
A7 RUCKVERFOLGBARKEIT
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A7.1 Der Geflugelhalter muss jede Tierbewegung (mit den in der Interpretation * Angabe der Stallnummern Nicht zutreffend: keine Nicht alle Seit der letzten IKB-

beschriebenen Daten) in KIP registrieren. * Art der Lieferung (Aufstallung, Aufstockung, Verladung, Aufladung) Tierbewegungen im vergangenen Tierbewegungen Kontrolle keine
* Anzahl der Tiere Jahr registriert Tierbewegungen
registriert

A7.2 Der Gefligelhalter muss alle Tierbewegungen innerhalb von 5 Werktagen Gerechnet ab dem Tag nach dem Datum der Tierbewegung. Nicht zutreffend: keine Tierbewegungen wurden
registrieren. Tierbewegungen im vergangenen registriert, aber nicht

Jahr innerhalb von 5 Tagen

A8 PERSONAL

A8.1 Der Gefligelhalter und sein Personal missen tber die notwendigen Diese kénnen durch eine Ausbildung zum Viehhalter oder einschlagige Kenntnisse und Fahigkeiten [Erforderliche Der
Kenntnisse, Fahigkeiten und Fachkompetenzen verfiigen. Berufserfahrung erworben werden. Das gilt auch fiir voriibergehend nicht immer nachweisbar  [Berufserfahrung <1 |Gefligelhalter/Betriebslei

angestelltes Personal. Der Gefliigelhalter muss die Ausbildung und/oder und/oder nicht immer Jahr ter verflgt nicht Gber
Berufserfahrung eines jeden Mitarbeiters und einer jeden Mitarbeiterin auf dokumentiert (ein) Fachdiplom(e)
einem Registrierungsformular dokumentieren. Die Einstellung von Beratern ist und/oder die notwendige
eine andere Art zu zeigen, dass man tber gentigend Kenntnisse, Fahigkeiten Berufserfahrung.

und Fachkompetenz verfiigt.

A8.2 Wenn der Geflugelhalter fiir gefligelbezogene Tatigkeiten die Leistungen Gefliigelbezogene Tétigkeiten sind: Reinigung, Desinfektion, Verladung, Nicht zutreffend: keine Keinen zugelassenen IKB-
Dritter in Anspruch nimmt, darf er ausschlieflich Betriebe oder Schédlingsbekampfung und Impfung. Der Einsatz von Personal, Familie, Dienstleistungen von Dritten Gefliigelservicebetrieb
Betriebseinheiten einsetzen, die im Rahmen der IKB-Regelung fiir Freunden und Bekannten ist nur bei der Verladung von Gefliigel erlaubt, siehe [und/oder auslédndischen IKB Ei- beauftragt und keine
Gefliigelservicebetriebe anerkannt sind. die Bedingungen in Vorschrift A8.5. Es gibt zwei Kategorien von IKB-Zertifikaten | Betrieben Freistellung

fiir Gefligelservicebetriebe (IKB PSB). Ein Zertifikat IKB PSB NL (inkl. NEN-4400)
und ein Zertifikat IKB-PSB Ausland (ohne NEN-4400). Ein IKB-Betrieb mit Sitz in
den Niederlanden darf ausschlieBlich einen zugelassenen IKB PSB NL-Betrieb
beauftragen, und ein IKB-Betrieb mit Sitz im Ausland darf ausschlieRlich einen
zugelassenen IKB PSB Ausland-Betrieb beauftragen. Zugelassene IKB-
Gefliigelservicebetriebe finden Sie auf www.avined.nl. Eine Anerkennung von
Belplume als GSP-Betrieb entspricht einem Zertifikat IKB PSB-Ausland.
Zugelassene GSP-Betriebe finden Sie auf www.belplume.be.

A8.3 Wenn der Betrieb eigenes Personal fiir gefliigelbezogene Tatigkeiten einsetzt, | Das Personal muss nicht notwendigerweise Gber ein IKB PSB-Zertifikat Unvollstandige Keine
muss es schriftliche Arbeitsanweisungen fur diese Mitarbeiter und verfugen. Die Arbeitsanweisungen werden vom Betrieb erstellt, und diese Anweisungen Arbeitsanweisungen
Mitarbeiterinnen geben. enthalten Anforderungen an hygienisches Arbeiten sowie an den Umgang mit

den Tieren im Rahmen des Tierschutzes. Das Personal des Eigentiimers der
Tiere wird als betriebseigenes Personal betrachtet.

A8.4 Die hauptverantwortliche Person (Geflugelhalter oder Betriebsleiter) ist bei Diese Anwesenheit kann an eine andere Person delegiert werden, sofern dies Es ist niemand anwesend,

der Verladung der Tiere anwesend. schriftlich zwischen der hauptverantwortlichen Person und der delegierten der den Betrieb vertritt.
Person vereinbart wurde.

A8.5 Wenn der Gefliigelhalter das Einfangen oder Verladen des Gefliigels ganz Der Kurs ,Verantwortungsvolles Einfangen von Gefliigel” muss bei anerkannten [Nicht zutreffend: Einfangen und Die hauptverantwortliche Keine Freistellung
oder teilweise selbst durchfiihrt, muss die hauptverantwortliche Person fiir ~ [Ausbildern absolviert werden (auf der AVINED-Website zu finden). Verladen wurde an IKB- Person hat noch keinen vorhanden
den Geflugelbetrieb einen Kurs ,Verantwortungsvolles Einfangen von Geflugelservicebetrieb ausgelagert.  [Kurs
Gefliigel” absolviert haben und beim Systemverwalter von IKB Ei eine ,Verantwortungsvolles
Freistellung beantragen. Einfangen von Gefliigel”

absolviert.

A8.6 Wenn Personal (eigenes Personal und Personal eines Gefluigelservicebetriebs) Kein Pausenraum
eingesetzt wird, muss ein Pausenraum vorhanden sein. vorhanden

A8.7 Wenn IKB PSB-Personal und/oder eigenes Personal eingesetzt wird, muss eine Nicht zutreffend: kein eigenes Einrichtung nicht Keine Einrichtung zur
Einrichtung zur Reinigung von Schuhen und/oder Stiefeln vorhanden sein. Personal/IKB PSB-Personal ausreichend Reinigung von Stiefeln

A8.8 Wenn ein IKB-Geflugelservicebetrieb eingesetzt wird, muss auf dem ,Sauber” bedeutet, dass der Bereich nach Abschluss der Tatigkeiten sauber ist |Nicht zutreffend: kein IKB- Spriithbereich nicht Kein Sprihbereich

Gefliigelbetrieb ein sauberer und befestigter Spriihbereich vorhanden sein
(einschlieRlich funktionierendes Hochdrucksprihgerat), wo der IKB-
Gefliigelservicebetrieb seine Ausriistung sauberspritzen kann. In
unmittelbarer Nahe des Spriihbereichs befindet sich eine Wasserstelle und
ein Stromanschluss zum AnschlieRen eines Hochdruckspriihgeréts.

(z. B. nach der Verladung ist kein Kot/keine Einstreu mehr vorhanden). Der
Gefliigelhalter muss bei der IKB Ei-Kontrolle erklaren kénnen, wie dies realisiert
wird.

Geflugelservicebetrieb eingesetzt,
nur IKB PSB-Impfkolonne oder
Personal eines IKB PSB-Betriebs
eingesetzt

ausreichend
ausgestattet

vorhanden
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A8.9 Wenn ein IKB-Gefliigelservicebetrieb eingesetzt wird, muss der Betrieb den Der Status muss nur mitgeteilt werden, wenn er positiv ist. Der Betrieb muss Nicht zutreffend: keinen IKB- Status nicht Status nicht mitgeteilt
jeweiligen Geflugelservicebetrieb mindestens 48 Stunden vor der dies dem Kontrolleur (z. B. durch die Kopie der Mitteilung) nachweisen kénnen. | Gefliigelservicebetrieb eingesetzt rechtzeitig mitgeteilt
Durchfiihrung der Tatigkeiten tber seinen positiven Salmonellenstatus (SE Diese Mitteilung muss deutlich das Datum der Mitteilung enthalten. Miindliche|oder im vergangenen Jahr keine
und ST) sowie (falls bekannt) seinen positiven Mycoplasma gallisepticum- Mitteilungen sind zuléssig, missen aber schriftlich bestatigt werden. Infektion
Status informieren.
A9 VERWALTUNG
A9.1 Samtliche IKB-Betriebsverwaltung muss — sofern nicht anders angegeben — Die Verwaltung kann in Papierform und/oder digital erfolgen. Dies betrifft nur Verwaltung nicht
zwei Jahre lang aufbewahrt werden. die im Rahmen dieser IKB-Vorschriften relevante Verwaltung. vollstandig oder nicht
2 Jahre lang
aufbewahrt
A9.2 Bei der Lieferung von Junghennen miissen der Name des Transporteurs und  [Zum Beispiel auf Lieferschein Gefliigel/Transporterkldrung angegeben Daten des Transporteurs
das Kennzeichen des Transportmittels (extern oder intern) sowie das nicht in der Verwaltung
Lieferdatum in der Verwaltung dokumentiert werden. dokumentiert
A10 U HUNG KRITISCHER SUBSTANZEN
A10.1 Im Betrieb des Teilnehmers gibt es keine Eier, in denen Riickstdnde von Eier durfen keine Rickstande von Tierarzneimitteln und Kontaminanten tiber  |Nicht zutreffend: Fiir Bruteier, die Im Betrieb sind Eier
Tierarzneimitteln oder Kontaminanten tiber der Riickstandshéchstmenge der Rickstandshochstmenge enthalten. Der Verkauf solcher Eier ist gesetzlich |nicht fir den menschlichen Verzehr vorhanden, die
vorhanden sind. verboten. bestimmt sind, gilt das Verbot von Ruckstéande von
Riickstéanden von Tierarzneimitteln Tierarzneimitteln und
Achtung: Beim aktiven Einsatz von Tierarzneimitteln aufgrund eines und Kontaminanten nicht. Das Kontaminanten tber der
tierarztlichen Attests ist es zuldssig, dass Eier mit Riickstanden Gber der Verbot des Vorhandenseins von geltenden
geltenden Riickstandshéchstmenge vorhanden oder vorratig sind. Der Verkauf |verbotenen Substanzen gilt fiir diese Ruckstandshochstmenge
solcher Eier ist jedoch gesetzlich verboten. Eier jedoch sehr wohl in vollem enthalten.
Umfang. Nicht zutreffend: keine Eier
in Aufzuchtbetrieb von Legehennen
oder (GroR-
)Elterntieraufzuchtbetrieb vorhanden
A10.2 Im Betrieb des Teilnehmers befindet/befinden sich keine Futtermittel, Der Verkauf von Eiern oder Gefliigel mit verbotenen Substanzen ist gesetzlich Im Betrieb des
Produkte, Mittel, Eier oder Geflugel, dem verbotene Substanzen verabreicht [verboten. Teilnehmers
wurde und/oder die verbotene Substanzen enthalten. befindet/befinden sich
Futtermittel, Produkte,
Mittel, Eier oder Gefliigel,
dem verbotene
Substanzen verabreicht
wurde und/oder die
verbotene Substanzen
enthalten.
A10.3 Falls eine der unter Punkt A10.1 und A10.2 genannten Situationen im Betrieb |Die Produkte umfassen u. a. Eier und Gefliigel. Eine zusétzliche Untersuchung |Nicht zutreffend: Seit der letzten IKB- Eier oder Gefliigel

des Teilnehmers eintritt, diirfen/darf die Eier und/oder das Gefliigel aus der
betreffenden Herde erst dann wieder in den Handel gebracht werden, wenn
durch zusétzliche Untersuchungen der Zertifizierungsstelle zulasten des
Teilnehmers nachgewiesen wurde, dass der zuvor festgestellte Mangel (A10.1
und/oder A.10.2) behoben wurde.

erfolgt durch Probenahme und Analyse.

Kontrolle ist keine der unter Punkt
A10.1 und A10.2 genannten
Situationen aufgetreten.

wurden aus der
betreffenden
Herde entsorgt,

nachgewiesen

werden konnte,
dass der Mangel
behoben wurde
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A10.4 Falls eine der unter Punkt A10.1 oder A10.2 genannten Situationen im Abhéngig von den festgestellten Substanzen und den geltenden européischen [Nicht zutreffend: Seit der letzten IKB- Es kann nicht
Betrieb des Teilnehmers eintritt, diirfen die Produkte aus der betreffenden und niederlandischen Gesetzen und Vorschriften muss die Entsorgung z. B. Kontrolle ist keine der unter Punkt nachgewiesen
Herde nachweisbar ausschlieBlich gemaR den européischen und durch Lieferscheine, Beseitigungsnachweise usw. belegt werden. Diese A10.1 und A10.2 genannten werden, dass
niederldndischen Gesetzen und Vorschriften entsorgt werden. Verpflichtung entfallt, wenn zusétzliche Untersuchungen beweisen, dass die Situationen aufgetreten. Produkte aus den

Produkte der betreffenden Herden den européischen und niederléndischen betreffenden

Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Herden gemaR den
europdischen und

Die Produkte umfassen u. a. Eier, Gefliigel und Fleisch. niederlandischen
Gesetzen und
Vorschriften
entsorgt wurden.

A10.5 In den von der Zertifizierungsstelle genommenen Proben der Herde und/oder [Jeder Antibiotikaeinsatz muss gemaR Vorschrift A6.1.8 in der CRA registriert Nicht zutreffend: keine Probenahme In den genommenen Unzuldssiger
der Eier der betreffenden Herde sind keine Riickstande von Antibiotika werden. Proben der Antibiotikaeinsatz
vorhanden, das nicht in der CRA registriert wurde. Geflugelherde durch den

Bei unzuldssigem Antibiotikaeinsatz durch den Teilnehmer informiert die und/oder der Eier der betreffenden
Zertifizierungsstelle die NVWA. betreffenden Herde Teilnehmer
sind Riicksténde von
Antibiotika
vorhanden, das nicht
in der CRA registriert
wurde.

A10.6 Wenn festgestellt wird, das in irgendeiner Weise verbotene Substanzen oder [Wenn aus dem Uberwachungssystem der IKB Ei eine Meldung ausgegangen ist, [ Nicht zutreffend: keine verbotenen  [Falls Benachrichtigung der Falls keine
Kontaminanten und Tierarzneimittel tiber dem Riickstandshéchstwert muss dies nachverfolgt werden. Substanzen oder NVWA und eventueller Benachrichtigung
vorhanden sind, missen die NVWA und eventuelle Abnehmer innerhalb von Kontaminanten/Tierarzneimittel iber|Abnehmer, aber keine der NVWA und
24 Stunden nach Feststellung schriftlich hierliber benachrichtigt werden. Eine MRL festgestellt Benachrichtigung der eventueller
Kopie der Benachrichtigung der NVWA muss umgehend an die Zertifizierungsstelle Abnehmer
Zertifizierungsstelle geschickt werden.

A10.7 Eier, die als tierische Nebenprodukte (Material der Kategorie 1, 2 oder 3) Gesetzliche Vorschrift betreffend Regelung tierische Produkte. Die Nicht zutreffend: keine Eier als Die vorhandenen

entsorgt werden, missen immer rdumlich getrennt gelagert werden und
separat identifizierbar sein. Wenn tierische Nebenprodukte verschiedener
Kategorien vorhanden sind, mussen auch diese nach Kategorien raumlich
getrennt gelagert werden.

Beschreibung der Kategorien ist in der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu
finden.

tierisches Nebenprodukt vorhanden

tierischen Nebenprodukte
sind nicht separat
identifizierbar oder die
Eier, die als tierische
Nebenprodukte entsorgt
werden missen, werden
nicht raumlich getrennt
gelagert.
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ZUSATZLICHE VORSCHRIFTEN FUR AUFZUCHTBETRIEBE VON LEGEHENNEN

ANHANG 1.2D: ZUSATZLICHE VORSCHRIFTEN FUR AUFZUCHTBETRIEBE VON LEGEHENNEN

Festgestellt CCvD IKB Ei: 18-11-2022 / Starttermin: 03-04-2023

Nr. Vorschrift Interpretation der Vorschrift Nicht zutreffend Gewichtung B (15 Punkte) ic c(5 ick D(-20 ick Ko
Punkte) Punkte plus (Aussetzung)
Wiedererlangung fiir
Vorlegen des Zertifikats)
D1 ALLGEMEINES
D1.1 Das gesamte gelieferte Geflugel stammt von Betrieben mit IKB Ei- oder Die Lieferung von Geflugel, das diese Anforderung nicht erfillt, ist zulassig, Lieferung von Betrieb, der
Belplume-Zulassung. wenn das betreffende Gefliigel nach Lieferung sofort durch Probenahme und nicht von IKB zugelassen
Untersuchung der Teststreifen auf die relevanten Salmonellen-Serotypen (SE, ist; nicht alle Ergebnisse
ST) untersucht wird. 4 Wochen nach der Ankunft muss eine Probenahme und liegen vor
Untersuchung der Uberschuhe auf die relevanten Salmonellen-Serotypen (SE,
ST) durchgefiihrt worden sein. Bei einem negativen Testergebnis auf
Salmonellen wird das betreffende Gefliigel 6 Wochen nach Einstallung in das
IKB Ei-Programm aufgenommen. Von Belplume zugelassene Betriebe finden
Sie auf www.belplume.be.
D2 LEBENSMITTELSICHERHEIT
D2.1 Der Betriebsfiihrer hat (in) der NVWA, der vorgesehenen Datenbank, dem Die Meldung kann auch durch einen Dritten (z. B. ein Labor) im Namen des Keine Meldung in der Keine Meldung der Benachrichtigung tiber
Lieferanten der getesteten Herde und dem Abnehmer der Legehennen aus Gefliigelhalters erfolgen. Diese Meldepflicht gilt sowohl fir Verdachtsfalle zentralen Datenbank Ergebnisse in der positives Testergebnis
der getesteten Herde die Ergebnisse der Untersuchung auf Salmonellen (positiv getestete Uberschuhe) als auch fiir die Ergebnisse von innerhalb des zentralen Datenbank |nicht innerhalb von 1
innerhalb eines Werktages (bei Nachweis von SE oder ST ) bzw. innerhalb von |Verifizierungsuntersuchungen. vorgeschriebenen und/oder keine Werktag
10 Werktagen (bei Nachweis eines anderen Serotyps/bei negativem Zeitraums; keine Benachrichtigung
Testergebnis) schriftlich oder elektronisch gemeldet. Benachrichtigung aller anderer beteiligter
beteiligten Parteien Parteien
D2.2 Die unter Punkt 2.1 genannten Meldungen/Benachrichtigungen enthalten Erforderliche Angaben: KIP-Nummer, Betriebstyp, Geburtsdatum der Herde, Meldung der Daten
alle erforderlichen Angaben. Stallnummer, Datum der Probenahme, Art der Probe, Art der Untersuchung, nicht vollstandig
Ergebnis, Datum des Ergebnisses, bei positivem Ergebnis auch Serotyp und/oder nicht
korrekt
D23 Wenn die vorherige Herde im betreffenden Stall mit einem der relevanten Die Probenahme und Analyse erfolgen gemaR der HOSOWO-Regelung AVINED. |Nicht zutreffend: keine Infektion mit Durchgefiihrt, aber  |Keine Stalluntersuchung
Salmonellen-Serotypen (SE, ST) infiziert war, muss nach der Reinigung und SE oder ST nicht von einer durchgefiihrt
Desinfektion eine zugelassene HOSOWO-Stelle oder ein gepriifter zugelassenen
Gefliigelfachtierarzt eine auf die relevanten Serotypen ausgerichtete HOSOWO-Stelle oder
Stalluntersuchung durchfiihren. einem gepriften
Geflugelfachtierarzt
D2.4 Falls bei der Stalluntersuchung (2.3) einer der relevanten Salmonellen- Die Aufstallung einer neuen Herde darf erst erfolgen, wenn die Nicht zutreffend: keine Infektion mit Aufstallung einer neuen
Serotypen nachgewiesen wurde, muss der Teilnehmer die Reinigung und Stalluntersuchung ergibt, dass kein SE oder ST mehr nachgewiesen werden SE oder ST Herde nach positiver
Desinfektion sowie die Stalluntersuchung (2.3) so lange wiederholen, bis kann. Stalluntersuchung
keiner der relevanten Salmonellen-Serotypen mehr im Stall nachgewiesen
wird.
D2.5 Der Futterlieferant von Mischfutter muss ein Zertifikat fur die Norm Auf der Website www.gmpplus.org kdnnen Sie einsehen, ob ein Futterlieferant |Nicht zutreffend: Futterlieferant Futterlieferant ist nicht
,Dioxiniberwachung in Legehennen(aufzucht)futter” (GMP+ BCN-NL2) das entsprechende Zertifikat besitzt. Lieferanten mit OVOCOM-Zertifikat liefert einfache Futtermittel zertifiziert
besitzen. missen kein GMP+ BCN-NL2-Zertifikat haben.
Mischfutter ist eine Mischung aus mindestens zwei Futtermitteln mit oder
ohne Zusatzen, die als Allein- oder Ergdnzungsfutter dienen.
D2.6 Der Betrieb ist verpflichtet, seinem Abnehmer innerhalb von 24 Stunden Nicht zutreffend: keine Meldung nicht Keine Meldung gemacht
Mitteilungen des Futterlieferanten tiber die Uberschreitung des Benachrichtigung erhalten rechtzeitig gemacht
Aktionswertes fiir Dioxin und/oder PCB in Futtermitteln weiterzuleiten.
D4 HYGIENE
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ZUSATZLICHE VORSCHRIFTEN FUR AUFZUCHTBETRIEBE VON LEGEHENNEN

D4.1

Der Stall wird vor der Aufstallung einer neuen Herde mit gesetzlich zulassigen
Mitteln entsprechend dem zuldssigen Verwendungszweck gereinigt und
desinfiziert.

Der Gefliigelhalter weist dies nach, indem er die Daten von Reinigung und
Desinfektion einschlieRlich der gesetzlich zugelassenen Desinfektionsmittel in
einem Logbuch dokumentiert (die aktuellste Liste der zugelassenen
Desinfektionsmittel finden Sie auf der Website des Ctgb: www.ctgb.nl). Dies
gilt auch fir eventuell vorhandene andere Rdume, Gerate und Werkzeuge.
Wenn ein IKB-Gefliigelservicebetrieb eingesetzt wird, muss dieser Betrieb das
Logbuch ausfiillen. Bei der Aufstallung von Junghennen im Alter von 7-8
Wochen muss der Stall einmal pro Kalenderjahr gereinigt und desinfiziert
werden.

Unvollstandige
Registrierung, R&D
nicht dokumentiert

Unzuldssige Verwendung
von Mitteln oder keine
Reinigung und
Desinfektion

D4.2

Der Teilnehmer muss nach der Reinigung und Desinfektion des Stalles
mindestens einmal pro Kalenderjahr (365 Tage) vor der Aufstallung einer
Herde von Eintagskiiken ein Hygienogramm durch eine zugelassene HOSOWO-|
Stelle oder einen gepriften Gefligelfachtierarzt durchfihren lassen.

Diese Vorschrift gilt ab 1. Juli 2019.

Die Probenahme und Analyse erfolgen gemaR der HOSOWO-Regelung AVINED.

Nicht zutreffend: aktuelle Herde
befindet sich noch im Stall

Durchgefiihrt, aber
nicht von einer
zugelassenen
HOSOWO-Stelle oder
einem gepriften
Geflugelfachtierarzt

Kein Hygienogramm
durchgefihrt

D43

Wenn das Ergebnis des Hygienogramms > 1,5 ist, muss der Stall vor der
Aufstallung der ndchsten Herde griindlich gereinigt und desinfiziert werden,
damit das Ergebnis des Hygienogramms <= 1,5 ist. Erst dann darf die nachste
Herde aufgestallt werden.

Nicht zutreffend: Ergebnis <=1,5

Aufstallung der neuen
Herde bei Ergebnis des
Hygienogramms > 1,5

D9

VERWALTUNG

D9.1

Fur jede gelieferte Herde muss die Briiterei die folgenden Angaben
bereitstellen: Lieferdatum, Vermehrungsbetrieb, Anzahl der gelieferten
Eintagskiiken, durchgefiihrter Impfplan.

Auf Lieferschein angegeben

Unvollstandige
Betriebsverwaltung

D9.2

In der Betriebsverwaltung sind fiir jede Herde die folgenden Angaben
aufgenommen: Aufstallungsdatum, Alter bei der Aufstallung, Direktabnehmer
von Aufzuchthennen, Datum der Entsorgung, taglicher Verlust, tierarztliche
Berichte, verabreichte Medikamente, Ergebnis einer eventuellen Autopsie,
Futterbelege.

Unvollstandige
Betriebsverwaltung

Keine Betriebsverwaltung

D9.3

Spatestens eine Woche nach der Lieferung legt der Teilnehmer dem
Direktabnehmer des Gefliigels die folgenden Angaben vor: Alter des
Gefliigels, Anzahl der gelieferten Legehennen, Impfplan, Ergebnisse der
Untersuchungen auf Newcastle Disease, Mycoplasma gallisepticum,

Salmonellen und Vogelgrippe.

Informationen zu spat
an Abnehmer
Gbermittelt

Keine Informationen an
Abnehmer iibermittelt

Versie 6.2

Festgestellt RvB IKB: 18-11-2022

Starttermin: 03-04-2023
2/2



	Vorschriften für alle geflügelbetriebe 6.3 20230403 SCHOON
	Vorschriften für aufzuchtbetriebe von leghennen version 6.2 20230403 SCHOON

